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A N T R A G








der Landtagsabgeordneten Dr. Monika Vana und FreundInnen (GRÜNE)


eingebracht in der Sitzung des Wiener Landtages am 28.2.2002





betreffend Einbürgerungs-Offensive





 B E G R Ü N D U N G





Seit Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes (1993) ist die Anzahl der Ansuchen um die österreichische Staatsbürgerschaft merklich gestiegen. In Wien haben etwa. 17.000 Menschen pro Jahr um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht. Das Jahr 2001 war dabei ein Rekordjahr mit 20.570 Anträgen. 


Diesen Zahlen gegenüber stehen ca. 9.000 bis 10.000 Verleihungen jährlich, wobei 2001 die Zahl der Verleihungen auf über 13.000 stieg. Die Gesamtkosten für das Verfahren liegen in Wien in den meisten Fällen bei etwa € 655 bis 945 (ATS 9.000 – 13.000) pro Person.





Was die Einbürgerungszahlen betrifft ist Wien bereits Spitzenreiterin der Republik. Die Landesgebühren in Wien bewegen sich zwischen € 76 und 175. In Niederösterreich, Salzburg oder Oberösterreich sind sie hingegen einkommensabhängig. Diese Gebühren könnte Wien sofort senken, streichen oder einkommensabhängig gestalten.





Ende 1999 lebten knapp 200.000 (83%) der rund 256.000 ausländischen Staatsangehörigen länger als acht Jahre in Österreich. Das bedeutet, dass ein Großteil der in Wien lebenden MigrantInnen bereits um eine österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen könnte.





Für die Stadt ergäben sich bei Einbürgerungsoffensive zahlreiche Vorteile:


Wien als Gegenmodell zum Bund: Wien zeigt was eine sinnvolle Integrationspolitik ist!


Durch die "offizielle" Anbindung an die Stadt und das Land ergeben sich positive integrations- und gesellschaftspolitische Effekte: MigrantInnen werden rechtlich und emotional in ihrer Stadt verankert.


Die Anhebung des sozialen Status einer großen Bevölkerungsgruppe Wiens (1/5 der Stadtbevölkerung besitzt nicht die österreichische Staatsbürgerschaft) ist zudem ein starkes sozialpolitisches und volkswirtschaftliches Argument.


Der so genannte "AusländerInnenanteil" in Österreich ist aufgrund der restriktiven Einbürgerungspolitik Österreichs so hoch. Selbst die 3. Generation der MigrantInnen hat häufig keine österreichische Staatsbürgerschaft. Der Vorteil diesbezüglich offensiv zu werden: Die Reduktion dieses "AusländerInnenanteils".


Bereits in einem Workshop des Europaforum Wien vergangenen Dezember wurde der Stadt Wien eine einkommensabhängige Einbürgerungsförderung analog dem Modell der Wohnbauförderung nahegelegt.





Auch für die Betroffenen ergäben sich Vorteile:


Erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt: Die einzige Chance für viele Familienangehörige jemals in den Arbeitsmarkt zu kommen ist entweder mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft oder als Angehörige/r eines/einer österreichischen Staatsbürgers/Staatsbürgerin.


Angekündigte Verschärfungen im Fremdenrecht: Die geplante Reform inklusive Verkürzung des Instanzenweges bringt zusätzliche Rechtsunsicherheiten für die Betroffenen.


Überwindung der knappen Quoten: Immer noch warten über 11.000 MigrantInnen in Wien auf ihre Familie. Die knappe Familienzusammenführungsquote wird sie noch lange warten lassen. Einbürgerungen würden diesbezüglich helfen.














Die gefertigten Abgeordneten stellen daher gemäß § 35 der Geschäftsordnung für


den Wiener Landtag folgenden





A N T R A G:





Der Landtag wolle beschließen:





Die Stadträtin für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal Mag. Renate Brauner wird ersucht, Maßnahmen und die notwendigen rechtlichen Schritte zur Umsetzung einer Einbürgerungsoffensive vorzubereiten. Eckpunkte dieser Einbürgerungsoffensive sollen sein:


Die Stadt Wien startet eine Kampagne, um MigrantInnen zu informieren und zu einem Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft einzuladen;


Die Landesgebühren werden einkommensabhängig gestaltet;


Ein Einbürgerungsfonds zur Unterstützung von mehrköpfigen, finanzschwachen Familien bei den Gesamtgebühren wird geschaffen (abgestuft bis zum Gesamtbetrag);


Das Personal der MA 61 (zur Zeit 22 Personen) wird aufgestockt;


Koppelung an die Sprachoffensive der Stadt Wien: Bei Feststellung von Deutschschwierigkeiten soll ein Kursplatz gesichert sein, um die Einbürgerung zu erleichtern. Wien demonstriert damit, in welcher Form Kurse eine Förderung und keine Strafe darstellen.








In formeller Hinsicht beantragen wir die Zuweisung dieses Antrages an


die Frau amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal.








Wien, am 28. Februar 2002
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